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I . Gericht ! Proclam . und Pubttcat.
i . ^ tz

'nchvn Ludolph Janhen hat seine zu Hollwarden , in Burhaver Vog-
tey , belesene Hoffstelle an den Herrn Canzeleyrach und Amtsvogt
Greiff verkauft . Die Angabe ist den z . Scpt. a . c. beym ovelgönnü-

schen Landgericht.
r. Alle und jede , welche an Erich Heinemann zu Dalsper und dessen Verwe¬

ser Johann Hüllstede , einige Forderung oder Ansprache zu haben ver¬
meinen , sollen am 4 . Sept . h . a. bey hiesigem Landgericht sich melden,

z . Wider den hiesigen Bürger und TischleramtsmeisterHans Jürgen Pfermer
entstehet Schulden halber bey hiesigem Rathhause ein Concors . Ter¬
minus zur Angabe in Curia Hieselbst ist auf den 4 . Sept zur Liquida¬
tion auf den i z . zur Anhörung derPraferentzurchel aufden 20. Sept.
und zur Vergantung und Löse auf den 2 . Ott . a . c . angesehct

4. Die Reinigung des Stadtgrabens und des Harenfiusses soll am 10. Jul.
Dd dieses
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dieses Jahres auf hiesigem Rachhause öffentlich an denMndestfodem-
den ausgcdungen werden .

5. Wann nunmehro die von dem Magistrat Hieselbst mit Zuziehung der Elter¬
leute und Geschwornen gemachte Repartition der ailergnädigst ausge¬
schriebenen und von hiesiger Bürgerschaft und denen Besitzern derer

unter des Magistrats Jurisdiction befangenen Immobilien zu erlegen¬
den König!. Prinzeßin-Steuer von derKönigl. hvchpreißl. Rente-Cam-
mer zu Copenhagen approbiret, und die desfällige Erhebung auch wei¬
tere Ablieferung dem Magistrat aufgetragen worden ; i

Als wird einem jeden Eingesessenen Bürger und denen sämtlichen Besitzern
der unter des Magistrats Jurisdiction befangenen unbeweglichenGüter
hierdurch angedeutet , daß ein jeder das ihm Verordnungsmaßig ad-
quotirte Quantum in denen verordneten beyden Terminen , nach In¬
halt desjenigen EMacts , welcher ihnen aus der beregtermassen appro-
birten desfälligen Repartition ohne Zeitverlust , gehörig zugestellet
werden soll , a dato dieser Publieativn innerhalb respective 6 Wochenund 4 Monath nachher» , auf dem Verfalltag anzuweisenden Orts ,bey Vermeidung vervrdneter Zwangsmittel zu bezahlen habe. De -
cretum Oldenburg in Curia den zo. Junii 175 z .

Bürgermeister und Rach Hieselbst.II . Lours der Gelder ist dem vorigen gleich .
III . Privatsachen .

1 . Ein junger Mensch von 19 Jahren , der schon in Diensten gewesen und sich
dabey im Schreiben geübt , auch die Aufwartung versteht , sucht einen
Herren , sollte jemand seyn der ihn verlangte , der kann bey dem Ver¬
fasser nähere Nachricht erhalten .

, s . Es sind von dem Herrn Rathsverwandter Westing zwey Kirchenstellen in
St . Lamberti Kirche zu verheuren , und zwar eine Mannsstelle unter
der Norderpriechel , und dem Rathsherrnstand , in dem Stuhl , wor-
ivnen Herr Siering gehet , und die Stelle , so bisher von Herrn Sche¬
renberg betreten worden , wofür des Herrn Rathsverwandten Name
stehet. Eine Frauensstclle gleich vor der Canzel über, und zwar in
Herrn Jacob Detmers Stuhl , die mittelste Stelle . Der oder die¬
jenigen , so solche Stellen zu heuren Belieben tragen, können sich beydem Herrn Rathsverwandten melden.

3. es
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z. Es hat der Herr Zustitzrath Schreber,in hiesiger St . Lamberti Kirche , eine
Frauensstelle, im Stuhl , vor der FrauGeneralsuperintendentin buhl ,
so fort anzutreten , zu verheuven- Können also die Liebhabers sich des-
fals bey dem PupillenschreiberHrn. Erdmann melden.

4. Johann Franz Gabel zu Golzwarden ist gesonnen , seine zu Sandstedt über
der Weser stehende Lohmühle , worauf auch wohl Grütze gemahlen
werden kann , vor welcher -wey Pferde gehen , zu verkaufen. Die
Liebhaber können sich bey ihm zuGolzwarden in Dierk AchtingsHause
einfinden. Eben dieser Johann Franz Gabel lässet auch bekannt ma¬
chen , daß er allerhand Leder gerbet , schwarz und gelb , Kutschen zu
beziehen , und zu Schuhen zu gebrauchen , und das um einen billigen
Preis.

IV. Verordnung.
Jhro Kömgl . Majestät zu Dännemark, Norwegen re. zur Regie-

rung in Dero Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst verordnete
Statthalter, Canzeley Director, Räche und Assessores .

- hun kund hiemit : Demnach zuverläßige Nachrichten ergeben , wasmassen
die auf den Afrikanischen Küsten seither graßirte ansteckende Seuche noch

picht gänzlich aufgehöret , und daher zu befürchten , daß selbige bey gegenwär¬
tiger Jahrszeit neue Kräfte gewinnen werde , weshalber dann auch von denen
See-Mächten , und benachbarten Obrigkeiten, die bisherige Verordnungen ,
nach wie vor auf das beständigste beobachtet werden : daß wir demnächst auch
hiesiges Orts , denen Beamten und sämmtlichen Unterthanen der an der See,
auch Weser und Jahde belesenen Distrikte dieser Grafschaft Oldenburg hie¬
durch alles Ernstes , und bey Leib- und Lebens-Strafe , von neuen anzubefeh¬
len , und einzuschärfen für nöthig gefunden .

r) Daß keine Fischer, Lootsen , oder andere an der See- Jahde- und
Weser -Küste wohnende Leute , einem aus der See kommenden unbekannten
Schiffe, oderaufwelches die geringste Vermuthung fallen könnte , daß es aus
der Mittelländischen Seekäme,mit ihren Fahrzeugen oder Böten an Boord fah¬
ren und denenselben Menschen oder Maaren ab- und selbige cinnehmen sollen.

2) Besonder« wenn sich ein dergleichen verdächtiges Schiff auf hiesigen
See-Küsten oder Ströhmen Hervorthun sollte , sollen bey obiger Leib- und Le¬
bens-Strafe die Lootsen nur Oberhalb -Windes oderWind-abwerts demselben
in die Nähe fahren , und nach seinen Pässen und Certificaten fragen.

Dd s - z) Wäre
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z) Wäre nun solches Schiff auf Befragen mit keinen guten Pässen und

Certificate» versehen , so tst solchem so fort zu bedeuten , daß es sich von hiesigen
Küsten und Ströhmen gänzlich entfernen , oder mit Gewalt dazu gezwungen
werden solle : gäbe es aber vor , von unverdächtigen Orten aus der Mittellän¬

dischen See zu kommen , so haben sich hiesige Lootsen oder andere Unterthanen
die Certificate und Pässe an einer Stange gebunden zurcichcn zu lassen , auch
das Lovts-Geld nicht anders , als in einem Eymer oder ander Gefäß mit Was¬
ser zu empfangen, und selbige Pässe und Certificate dem nechsten Beamten zu
behändigen, welcher selbige zur nähern Untersuchung zur hiesigen Megierungs -

Canzeley einzujchicken hat ; anbey ist solchem Schiffe von denen Lootsen zu be¬

deuten , daß es immittelst sich an einem bequemen Orte für Ancker legen müG
es haben auch die Lootsen rmmitkelst für billige Bezahlung die Wache zu hal¬
ten, daß aus selbigem Schiffe nichtes an Land , oder vom Lande nichtes an

Boord kommen möge. Dafern auch ein solches Schiff sich keines Lootsen be¬

dienet hätte , sondern den Strvhm zum Theil oder bis Elsfleth aufgesecgclt
wäre , sotten sich alle andere Unterthanen , welchen solches Schiff und dessen

Schiffs -Volck am ersten zu Gesichte kommt , nach dem Verstände und der

Absicht dieser Verordnung richten , und demselben von Unserm Elsflethischen !

Aoll-Comtoir die dortigen Anroyers an Boord gesandt , auch von Unserm dor¬

tigen Zollverwalter die Pässe und Certificate zu vorbesagtem Ende anherv ein-

gesandt werden . , !

4) Sollten sich darunter ein oder ander Schiffer und dessen Volck wider¬

setzlich bezeigen , und in Güte nicht abhalten lassen wollen , so ist selbigen zu be¬

deuten, gestalt sie an Leib und Leben gestraftt , und ihre zn Lande gebrachte

Maaren verbrannt werden würden : es ist auch wider dieselbe hierauf mit Ge¬

walt , und wo es seyn muß, mit gewafneter Hand zu verfahren. Wornach

sich also jedermänniglich , dem es beykommt , gebührend und mit äußerster

Sorgfalt zu achten. Gegeben Oldenburg unrer dem zur hiesigen Rcgierungs-

Canzeley verordneren Znsiegel den 18 . Junii 175z .

Die Getreidepreise sind den vorigen gleich.
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